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1. Geltung 
1.1. Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere Lieferbedingungen. Allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Bestellers finden auch dann keine Anwendung, wenn wir ihnen nicht nochmals 
ausdrücklich widersprechen. 

 
2. Angebot und Abschluß 

2.1. Aufträge gelten als angenommen, wenn sie durch uns entweder schriftlich bestätigt oder unverzüglich nach 
Auftragseingang bzw. termingemäß ausgeführt werden. Dann gilt die Rechnung als Auftragsbestätigung. 

2.2. Unsere Angebote sind freibleibend.  
2.3. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns eigentums- und 

urheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen sind, wenn uns der Auftrag nicht erteilt 
wird, auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben.  

2.4. Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.  

3. Preise 
3.1. Die Preise gelten, soweit nicht anders schriftlich vereinbart, ab Werk ausschließlich Verpackung.  
3.2. Die Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet und kann im Falle einer Rücknahme nicht vergütet werden.  
 Eine Rücknahme des Verpackungsmaterials ist zulässig, sofern uns dieses für uns kostenfrei zugestellt wird.  
3.3. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu; werden 

vereinbarungsgemäß Anzahlungen geleistet, so tritt bereits zum Anzahlungsbetrag die Mehrwertsteuer hinzu. 
 
4. Zahlung 

4.1. Alle Zahlungen sind, soweit nicht anders vereinbart, frei angegebener Zahlstelle zu leisten, und zwar 
a) bei Warenerhalt mit 2 % Skonto oder innerhalb 8 Tagen nach Warenerhalt ohne Abzug 
b) bei einem Auftragswert über EUR 5.000,-- 

- 1/3 nach Erhalt der Auftragsbestätigung 
- 1/3 bei Lieferung 
- 1/3 innerhalb 30 Tage nach Warenerhalt. 

4.2. Falls in der Auftragsbestätigung keine festen Preise genannt werden, erfolgt die Berechnung zu den am 
Liefertag gültigen Preisen unserer Preisliste.  

4.3. Wechsel und Schecks nehmen wir nur aufgrund besonderer Vereinbarungen und nur zahlungshalber an. Der 
Besteller trägt alle mit den Wechseln und Schecks zusammenhängenden Kosten. Wir haften nicht für die 
Rechtzeitigkeit des Protestes. 

4.4. Die Aufrechnung wegen etwaiger von uns bestrittener und nicht rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche 
des Bestellers ist nicht statthaft.  

 
5. Lieferzeit 

5.1. Termine für Lieferungen und Leistungen sind nur verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich 
bestätigt wurden. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der 
Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen.  

5.2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder 
die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 

5.3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere 
Streik und Aussperrung, sowie beim Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, die wir nicht zu vertreten haben. 
Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferanten eintreten. Die vorbezeichneten Umstände sich auch 
dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzugs entstehen. Beginn und 
Ende derartiger Hindernisse werden wir dem Besteller baldmöglichst mitteilen.  

5.4. Geraten wir mit unseren Lieferungen oder Leistungen in Verzug und gewährt uns der Besteller eine 
angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung, dass er nach Ablauf der Frist die Annahme der 
Leistung ablehne und wird die Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Besteller zum Rücktritt berechtigt.  

5.5. Wenn dem Besteller wegen einer Verzögerung, die infolge unseres Verschuldens entstanden ist, Schaden 
erwächst, so ist er unter Ausschluß weiterer Ansprüche berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern. 
Sofern nicht ein Fall grober Fahrlässigkeit vorliegt, beträgt sie für jede volle Woche der Verspätung 0,5 %, im 
Ganzen aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung 
nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt werden kann.  

5.6. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus. 
 
6. Aufträge auf Abruf 

6.1. Alle Bestellungen auf Abruf sind, wenn nicht anders vereinbart, spätestens innerhalb von 3 Monate nach 
Ablauf der Vertragsfrist abzunehmen, ohne dass es einer Abnahmeaufforderung bedarf; ist diese Frist 
abgelaufen, so sind wir jederzeit berechtigt, die Ware bei gleichzeitiger Versendung in Rechnung zu stellen 
oder sofort vom Vertrag zurückzutreten.  

6.2. Wurde eine Vertragsfrist nicht vereinbart, so stehen uns die genannten Rechte nach Ablauf eines Jahres seit 
Vertragsschluß zu. 

 
7. Gefahrenübergang und Versand  

7.1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller über, und zwar auch dann, 
wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z. B. die Versendungskosten oder Abfuhr 
übernommen haben.  

7.2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr 
vom Tage der Versandbereitschaft auf den Besteller über. 

7.3. Teillieferungen sind zulässig. 
 

8. Gewährleistungen 
8.1. Der Besteller hat unsere Lieferungen und Leistungen unverzüglich nach Erhalt zu prüfen, ob Mängel 

vorliegen. Werden Mängel festgestellt, so sind diese unverzüglich, spätestens am Tage nach dem Warenerhalt, 
schriftlich geltend zu machen.  

8.2. Liegt ein Mangel vor, der bei der sofortigen Untersuchung nicht erkennbar ist, so muß die Mängelrüge bei 
Entdeckung unverzüglich erfolgen.  

8.3. Für Mängel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehört, die innerhalb von 12 Monaten 
seit Gefahrenübergang infolge eines vor dem Gefahrenübergang liegenden Umstandes auftreten, leisten wir 
Gewähr in der Weise, dass wir Mängel nach unserem billigen Ermessen unterliegenden Wahl durch 
Nachbesserung beseitigen oder den Liefergegenstand oder Teile davon neu liefern.  

8.4. Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt in allen Fällen vom Zeitpunkt 
der rechtzeitigen Rüge an in 12 Monaten, frühestens jedoch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist.  

8.5. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.  
8.6. Für das Ersatzstück und die Ausbesserung beträgt die Gewährleistungsfrist 3 Monate, sie läuft mindestens 

aber bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand. Die Frist für die 
Mängelhaftung an dem Liefergegenstand wird um die Dauer der durch die Nachbesserungsarbeiten 
verursachten Betriebsunterbrechung verlängert.  

8.7. Für wesentliche Fremderzeugnisse beschränkt sich unsere Haftung auf die Abtretung der 
Haftungsansprüche, die uns gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses zustehen.  

8.8. Der Besteller hat uns zur Vornahme aller notwendig erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzlieferungen 
die angemessene Zeit und Gelegenheit zu geben. Verweigert er dies, so sind wir von Mängelhaftung befreit. 

8.9. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer 
Schäden, wobei wir sofort zu verständigen sind, um evtl. die Beseitigung des Mangels selbst oder durch 
Dritte zu veranlassen, kann von uns der Ersatz der notwendigen Kosten verlangt werden. 

8.10. Für ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den 
Besteller oder Dritte, natürlich Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete 
Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten, chemische, elektrochemische oder elektrische 
Einflüsse wird keine Gewähr übernommen, sofern diese nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind. 

8.11. Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritte unsachgemäß ohne vorherige Genehmigung vorgenommene 
Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten, wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben.  

8.12. Ist die Mängelbeseitigung trotz mehrfacher Nachbesserungsversuche oder wegen Fehlschlagens der 
Ersatzlieferung nicht möglich, hat der Besteller das Recht, nach seiner Wahl Herabsetzen der Vergütung oder 
Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen.  

8.13. Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden Kosten tragen wir - insoweit als sich die 
Beanstandung als berechtigt herausstellt - die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes sowie 
die angemessenen Kosten der etwa erforderlichen Gestellung unserer Monteure und Hilfskräfte im übrigen 
trägt der Besteller die Kosten.  

8.14. Weitere Ansprüche des Bestellers gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen, 
insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden 

sind. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder des Fehlens zugesicherter 
Eigenschaften zwingend gehaftet wird.  

 
9. Eigentumsvorbehalt 

9.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und Tilgung aller aus der Geschäftsverbindung 
bestehenden Forderungen und der im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand noch entstehenden 
Forderungen als Vorbehaltsware unser Eigentum. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende 
Rechnung oder die Saldoziehung und deren Anerkennung heben den Eigentumsvorbehalt nicht auf. Wird im 
Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Besteller eine wechselmäßige Haftung für uns 
begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Besteller als 
Bezogenen. Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir zur Rücknahme der Vorbehaltsware nach Mahnung 
berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet.  

9.2. Wird Vorbehaltsware vom Besteller zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die 
Verarbeitung für uns, ohne dass wir hieraus verpflichtet werden; die neue Sache wird unser Eigentum. Bei 
Verarbeitung zusammen mit nicht uns gehörender Ware erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache nach 
dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Wird 
Vorbehaltsware mit nicht uns gehörender Ware gemäß §§ 947, 948 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
verbunden, vermischt oder vermengt, so werden wir Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen. Erwirbt der Besteller durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so 
überträgt er schon jetzt an uns Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der 
anderen Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Besteller hat in diesen Fällen 
die in unserem Eigentum oder Miteigentum stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der 
nachfolgenden Bestimmungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.  

9.3. Wird Vorbehaltsware vom Besteller, allein oder zusammen mit nicht uns gehörender Ware veräußert, so tritt 
der Besteller schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der 
Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab; wir nehmen die Abtretung an. Wert der 
Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag zuzüglich eines Sicherheitsaufschlags von 10 % der jedoch außer 
Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Wenn die weiterveräußerte Vorbehaltsware in 
unserem Eigentum stehen, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der unserem 
Anteilswert am Miteigentum entspricht. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend für den verlängerten 
Eigentumsvorbehalt; die Vorausabtretung Abs. 3 Satz 1 und 3 erstreckt sich auf die Saldoforderung.  

9.4. Wird Vorbehaltsware vom Besteller als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines Dritten eingebaut, 
so tritt der Besteller schon jetzt die gegen den Dritten oder den, den es angeht, entstehenden Forderungen 
auf Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen 
auf Einräumung einer Sicherungshypothek, mit Rang vor dem Rest ab; wir nehmen die Abtretung an. Abs. 3 
Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 

9.5. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im 
üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die 
Forderungen im Sinne von Abs. 3, 4 und 5 auf uns tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen über die 
Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist der Besteller nicht berechtigt.  

9.6. Wir ermächtigen den Besteller unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß Abs. 3,4 und 5 
abgetretenen Forderungen. Wir werden von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, 
solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf unser 
Verlangen hat der Besteller die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die 
Abtretung anzuzeigen; wir sind ermächtigt, den Schuldner auch selbst anzuzeigen. 

9.7. Über die Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen 
Forderungen hat der Besteller uns unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen 
Unterlagen zu unterrichten.  

9.8. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Konkurses, eines gerichtlichen oder 
außergerichtlichen Vergleichsverfahrens erlöscht das Recht der Weiterveräußerung, zur Verwendung oder 
zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei 
einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls.  

9.9. Der Eigentumsvorbehalt und die uns zustehenden Sicherungen gelten bis zur vollständigen Freistellung aus 
Eventualverbindlichkeiten (z. B. bei Bezahlung im sog. Scheck-Wechsel-Verfahren), die wir im Interesse des 
Bestellers eingegangen sind.  

9.10. Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen um mehr als 10 %, so sind wir insoweit 
zur Rückübertragung oder Freigabe nach unserer Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen von uns 
aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen 
an den Besteller über. 

 
10. Haftung 

10.1. Unsere Haftung richtet sich ausschließlich nach den in diesen Bedingungen getroffenen Vereinbarungen. 
Schadenersatzansprüche des Bestellers gegen uns oder unsere Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen, gleich 
aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluß gilt jedoch nicht bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit sowie in den Fällen, in denen Fehler des Liefergegenstandes Personenschäden oder 
EUR 600,-- überschreitende Sachschäden an privat genutzten Gegenständen verursachen.  

 
11. Weitere Rücktrittsrechte des Bestellers 

11.1. Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn uns die gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig 
unmöglich wird. Dasselbe gilt bei unserem Unvermögen. Der Besteller kann auch dann vom Vertrag 
zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung 
der Anzahl nach unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer Teillieferung hat; 
ist dies nicht der Fall, so kann der Besteller die Gegenleistung entsprechend mindern.  

11.2. Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzugs oder durch Verschulden des Bestellers ein, so bleibt 
dieser zur Gegenleistung verpflichtet.  

11.3. Ausgeschlossen sind - soweit gesetzlich zulässig - alle anderen weitergehenden Ansprüche des Bestellers, 
insbesondere auf Wandlung, Kündigung oder Minderung sowie auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, 
und zwar auch von solchen Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, soweit nicht 
für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften zwingend gehaftet wird.  

 
12. Gerichtsstand 

12.1. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Vollkaufmann ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis 
mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten nach unserer Wahl der Sitz unserer Firma oder der 
Sitz des Bestellers.  
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